
Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bundestag hat am 19.06.2009 dem
sog. Bürgerentlastungsgesetz zuge-
stimmt. Wie wir bereits in der letzten
Ausgabe unseres Newsletters berichte-
ten, sieht das Gesetz unter anderem ei-
nen erhöhten Abzug von Beiträgen zur
Kranken- und Pflegeversicherung vor.
Es handelt sich hierbei jedoch nicht um
ein Steuergeschenk der Bundesregie-
rung. Vielmehr hat das Bundesverfas-
sungsgericht mit Beschluss vom
13.02.2008 die Verfassungswidrigkeit
der derzeitigen Abzugsmöglichkeit von
Krankenversicherungsbeiträgen festge-
stellt und den Gesetzgeber verpflich-
tet, zum 01.01.2010 die Abzugsfähig-
keit von Krankenversicherungsbeiträ-
gen neu zu regeln.
Bislang können Beiträge zur Kranken-
und Pflegeversicherung zusammen mit
anderen Vorsorgeaufwendungen (z. B.
Unfall-, Haftpflicht-, Berufsunfähig-
keits-, Arbeitslosen- oder Risikolebens-
versicherung, nicht jedoch Rentenver-
sicherungen) nur bis zu einer Höhe von
€ 2.400 bzw. € 1.500 pro Jahr bei Ein-
zelveranlagung abgezogen werden.
Die Höchstgrenze von € 2.400 gilt da-
bei für Steuerpflichtige, die ihre Kran-
kenversicherung alleine finanzieren
müssen (z. B. Selbständige), während
die Grenze von € 1.500 für Arbeitneh-
mer gilt, die einen steuerfreien Zu-
schuss erhalten oder beihilfeberechtigt
sind.

Durch das Bürgerentlastungsgesetz sol-
len künftig die Höchstgrenzen jeweils
um € 400 steigen.
Sofern die Krankenkassen- und Pflege-
versicherungsbeiträge die neuen Gren-
zen übersteigen, sollen künftig sogar
die gesamten Beiträge über die Höchst-
grenzen hinaus steuerlich geltend ge-
macht werden können. Dies gilt aller-
dings nur für Beiträge zu einer Basis-
krankenversicherung. Beitragsanteile zu
Komfortleistungen, wie ein Einbettzim-
mer oder Chefarztbehandlung, können
nicht berücksichtigt werden. Der An-
satz der die Höchstbeträge übersteigen-
den tatsächlichen Aufwendungen führt
jedoch dazu, dass die Beiträge zu ande-
ren Vorsorgeaufwendungen ins Leere
laufen.
Nur wenn die Beiträge zur Basiskran-
ken- und Pflegeversicherung unter den
Höchstgrenzen liegen, können die
Höchstgrenzen durch weitere Vorsorge-
aufwendungen - soweit vorhanden -
ausgenutzt werden.
Der Bundesrat wird sich voraussichtlich
am 10.07.2009 mit dem Gesetzentwurf
beschäftigen. Wir werden Sie selbstver-
ständlich auf dem Laufenden halten.

Mit den besten Empfehlungen
Ihr
Günter Wagner
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Vom 13.05. bis zum 15.05.2009 nah-
men 137 Delegierte aus insgesamt 49
Ländern am Treffen der Mitglieder aus
der Region Europa/Mittlerer Osten/
Asien (EMEA) von Crowe Horwath
International in Istanbul teil.

In einer Reihe von Workshops und
Schulungsveranstaltungen tauschten
die Teilnehmer sich zu aktuellen Ent-
wicklungen im Netzwerk und zu fach-
lichen und berufsständischen Themen
aus. �

EMEA-Treffen Crowe Horwath International

Die EMEA Tax Conference von Crowe
Horwath International fand dieses Jahr
vom 18.06. bis zum 20.06. in Barcelo-
na statt. In diesen drei Tagen kamen 74
Teilnehmer aus 27 Ländern zusammen.
Die Konferenz wurde durch Jordi Bech
von JGBR Horwath Barcelona eröffnet.
Anschließend konnten die Teilnehmer
an folgenden Workshops teilnehmen:
� Umsatzsteuer
� Verrechnungspreise
� Private Vermögensverwaltung
� Due Dilligence
Ziel der einzelnen Workshops war es
unter anderem, durch fachliche Diskus-
sionen zu aktuellen Themen die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit in-
nerhalb des Crowe Horwath-Verbundes
zu intensivieren. Zudem wurden zahl-
reiche Gastvorträge gehalten, so z. B.
zum Thema Verrechnungspreise aus

Sicht der spanischen Finanzverwaltung.
Die AWT Horwath war durch Herrn
WP/StB Manuel Rauchfuss (Chairman
des European Tax Committee), Herrn

EMEA Tax
Conference

WP/RA/StB Günter Wagner, Frau
RA/StB Christiane Anger, Frau StB
Annette Keiner und Herrn RA/StB Tho-
mas Weitl vertreten. �

Claus Peter Scheucher, Bernard Delomenie (Regional Director EMEA), Elvan Inlani (Managing
Partner Horwath Turkey), Manuel Rauchfuss, Andreas Haas (v.l.n.r.) in Istanbul

Die Teilnehmer der diesjährigen EMEA Tax Conference  in Barcelona

Crowe Horwath International hat die
Tax Facts Broschüre im Vergleich zum
Vorjahr um 12 Länder erweitert - darun-
ter nun auch Länder aus der Region
Afrika - und als EMEA Tax facts Broschü-
re mit den aktuellen Daten für 2009
neu aufgelegt.
Die Broschüre (in englischer Sprache)
gibt einen Überblick über die Steuer-
systeme der folgenden 41 Staaten:
Ägypten, Belgien, Botswana, Bulgarien,
Dänemark, Deutschland, Estland,
Frankreich, Großbritannien, Iran, Irland,

Israel, Italien, Kenya, Kroatien, Kuwait,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Russland, Schweden, Schweiz,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Südaf-
rika, Tansania, Tschechien, Tunesien,
Türkei, Ungarn, Vereinigte Arabische
Emirate und Zypern. Für jedes Land
sind die Steuersätze der Einkommen-
steuer, Körperschaftsteuer und Umsatz-
steuer sowie die Quellensteuersätze
aufgeführt. Weiterer Schwerpunkt ist

Crowe Horwath International: “Europe, Middle East and
Africa Tax facts 2009”

die steuerliche Behandlung
von Verlusten und Ver-
äußerungsgewinnen.
Die neue Broschüre kön-
nen Sie gerne kostenlos bei
uns bestellen. Bitte wen-
den Sie sich telefonisch an
Frau Andrea Strasser unter
Tel. +49 89 76906-327.
Die Broschüre steht auch
auf unserer Homepage
zum kostenlosen Down-
load bereit. �

Der Partnerkreis der AWT Horwath ver-
ändert sich. Unser Partnerkollege Stefan
Denk ist aus persönlichen Gründen

zum 30.06.2009 als Geschäftsführer
und Gesellschafter ausgeschieden. Wir
danken Stefan Denk für seine mehr als

Veränderung im Partnerkreis
20-jährige Tätigkeit bei uns und wün-
schen ihm auf dem weiteren Lebens-
weg alles Gute. �



Umzugsauslagen Für zusätzlichen
Unterricht pro Kind

Ledige ab dem 01.01.2008 € 585 € 1.473

Ledige ab dem 01.01.2009 € 602 € 1.514

Ledige ab dem 01.07.2009 € 628 € 1.584

Verheiratete ab dem 01.01.2008 € 1.171 € 1.473

Verheiratete ab dem 01.01.2009 € 1.204 € 1.514

Verheiratete ab dem 01.07.2009 € 1.256 € 1.584
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EINKOMMENSTEUER

Nach Einführung der Abgeltungsteuer
zum 01.01.2009 können Kosten im
Zusammenhang mit Einnahmen aus
Kapitalvermögen nicht mehr als Wer-
bungskosten abgezogen werden.
Gemäß einem Schreiben des Bundes-

ministeriums der Finanzen vom
15.08.2008 können jedoch Depotge-
bühren und andere im Zusammen-
hang mit der Konto- und Depotfüh-
rung regelmäßig wiederkehrende Lei-
stungen das Jahr 2008 betreffend

Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen bis
31.01.2009

noch als Werbungskosten für 2008
geltend gemacht werden, wenn die
Zahlung bis zum 31.01.2009 erfolgt
ist. Aus Vereinfachungsgründen wird
dabei auf eine Zuordnung zu steuer-
freien Einnahmen verzichtet. �

Das Bundesministerium der Finanzen
hat mit Schreiben vom 16.12.2008
höhere Pauschalen für einen berufsbe-
dingten Umzug und umzugsbedingte
Unterrichtskosten für Kinder festge-
legt:

zug mit in der neuen Wohnung leben)
wird ein zusätzlicher Pauschbetrag
von € 258 ab 01.01.2008, € 265 ab

Höhere Pauschalen beim berufsbedingten Umzug
Anstelle der Pauschalen können auch
die nachgewiesenen höheren Kosten,
z. B. Kosten für die Beförderung des
Umzugsguts, Versicherungskosten ge-
gen Transport- und Bruchschäden,
Fahrtkosten, Schönheitsreparaturen in
der alten Wohnung, Ummeldegebüh-
ren, Anpassung der Anschlüsse und
Mietentschädigungen für die bisherige
sowie Miete für die neue Wohnung bis
zum Umzug abgezogen werden.
Voraussetzung für die Anerkennung als
berufsbedingter Umzug ist, dass sich
die Fahrtzeit um wenigstens eine Stun-
de verkürzt, wobei Hin- und Rückfahrt
getrennt zählen. Eine Ersparnis von 30
Minuten bei der Hin- und 30 Minuten
bei der Rückfahrt reichen folglich aus. �

Für jede weitere Person (Kinder oder
Verwandte, die auch nach dem Um-

01.01.2009 und 277 € ab 01.07.2009
gewährt.

Soweit der Steuerbescheid verfahrens-
rechtlich noch geändert werden kann,
ist ein Steuerzahler an die bei Einrei-
chung der Steuererklärung erklärte
Wahl zwischen Fahrtenbuch und 1 %-
Regel bei der Besteuerung von Privat-
fahrten nicht gebunden, wenn er ein
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch führt.
Dies hat das Finanzgericht Rheinland-
Pfalz mit Urteil vom 30.05.2008 (5 K
2268/06) entschieden. Das Gericht wi-
derspricht damit ausdrücklich der
Finanzverwaltung, die mit BMF-Schrei-
ben vom 21.01.2002 festgelegt hat,
dass das Wahlrecht durch Einreichen
der Steuererklärung beim Finanzamt
vorgenommen wird.

Sachverhalt

Im Streitfall ging es allein um die
Frage, ob der Steuerzahler noch das
Wahlrecht, die private Nutzungsent-

nahme nach der 1 %-Regelung zu er-
mitteln, ausüben konnte. Er hatte in
seiner Gewinnermittlung das Wahl-
recht zunächst dahingehend ausge-
übt, dass er den privaten Nutzungsan-
teil des betrieblichen Kfz nach der
Fahrtenbuch-Methode ermittelt hatte.
Die entsprechende Einkommensteuer-
erklärung für das Streitjahr hatte er
beim Finanzamt eingereicht. In der
Folgezeit legte er gegen den Einkom-
mensteuerbescheid Einspruch ein und
beantragte, „die private Nutzung des
geleasten Pkw auf der Grundlage der
1 %-Regelung zu ermitteln”.

Entscheidung

Der Steuerpflichtige konnte im Streit-
fall sein Wahlrecht noch ausüben. Das
Finanzgericht führte zur Begründung
aus, dass nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs unbefri-

Firmenwagen: Privatnutzung und das Wahlrecht zwischen
1 %-Regel und Fahrtenbuch

stete Wahlrechte bis zur Bestandskraft
der Steuerfestsetzung ausgeübt wer-
den können und erst mit Eintritt der
Unanfechtbarkeit des entsprechenden
Bescheids verbraucht seien. Unan-
fechtbar sei eine Steuerfestsetzung,
wenn sie nicht mehr mit ordentlichen
Rechtsbehelfen des außergerichtlichen
Rechtsbehelfsverfahrens oder mit den
Rechtsbehelfen des Steuerprozesses
angefochten werden könne.
Für den Streitfall folge hieraus, dass
das Wahlrecht, den privaten Nut-
zungsanteil nach der 1 %-Methode zu
ermitteln, rechtzeitig ausgeübt wurde.
Denn als der Steuerpflichtige Ein-
spruch eingelegt und beantragt hatte,
die private Nutzung des Pkw auf der
Grundlage der 1 %-Regelung zu er-
mitteln, war die Steuerfestsetzung
noch anfechtbar, so dass er an die bis-
herige Ausübung seines Wahlrechts
nicht gebunden war. �
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GESELLSCHAFTSRECHT

Das Gesetz zur Modernisierung des
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung
von Missbräuchen (MoMiG) ist am
01.11.2008 in Kraft getreten. Wir be-
richteten hierzu bereits in der Ausgabe
September 2008 unseres AWT Hor-
wath Newsletters. Gegenstand des vor-
liegenden Beitrages sollen die erheb-
lich aufgewertete rechtliche Bedeu-
tung der GmbH-Gesellschafterliste und
die sich daraus ergebenden Risiken für
GmbH-Gesellschafter und -Geschäfts-
führer sein. Auch nach altem Recht be-
stand die Pflicht, einen Wechsel im Ge-
sellschafterbestand oder Änderungen
des Umfangs der Beteiligungen durch
Einreichung einer geänderten Gesell-
schafterliste mitzuteilen. Die Verlet-
zung dieser Pflicht blieb jedoch i. d. R.
ohne Konsequenz. Dies hat sich nun-
mehr geändert. Die Vernachlässigung
der Gesellschafterliste kann erhebliche
Auswirkungen haben, die wir Ihnen
nachfolgend im Überblick darstellen.

1. Legitimation der Gesellschafter
Nach neuem Recht ist die Gesellschaf-
terliste alleinige Legitimationsbasis für
die Ausübung von Gesellschafterrech-
ten. Im Falle einer Veränderung im Per-
sonenkreis der Gesellschafter oder des
Umfangs ihrer Beteiligung gilt im Ver-
hältnis zur Gesellschaft nur noch derje-
nige als Gesellschafter, der als solcher in
der im Handelsregister aufgenomme-
nen Gesellschafterliste eingetragen ist.
Die Eintragung in die Gesellschafterliste
ist nicht Voraussetzung für die Begrün-
dung der Gesellschafterstellung. Jedoch
begründet sie die unwiderlegliche Ver-
mutung, dass der Eingetragene tatsäch-
lich Gesellschafter und somit berechtigt
ist, die Gesellschafterrechte auszuüben.

2. Gutgläubiger Erwerb von Geschäfts-
anteilen

Bisher war der gutgläubige Erwerb von
Geschäftsanteilen ausgeschlossen, dies
hat der Gesetzgeber geändert. Die
Gesellschafterliste dient nunmehr als
Anknüpfungspunkt für einen gutgläu-
bigen Erwerb. Ein Anteilserwerber wird
künftig auch dann wirksam Gesell-
schafter, wenn der Veräußerer tatsäch-
lich gar nicht Gesellschafter ist, er aber
in der im Handelsregister aufgenom-
menen Gesellschafterliste als Gesell-
schafter geführt wird. Der gutgläubige

Erwerb ist nur ausgeschlossen, wenn
einer der folgenden Fälle vorliegt:
(1) Dem Erwerber ist die mangelnde

Berechtigung bekannt oder infolge
grober Fahrlässigkeit unbekannt.
Musste sich die mangelnde Be-
rechtigung dem Erwerber aufdrän-
gen, kann er nicht gutgläubig er-
werben.

(2) Die Gesellschafterliste ist hinsichtlich
des betreffenden Geschäftsanteils
weniger als drei Jahre vor dem Er-
werb unrichtig und die Unrichtigkeit
ist dem tatsächlichen, nicht einge-
tragenen Gesellschafter nicht zuzu-
rechnen. Dies bedeutet umgekehrt,
dass ein gutgläubiger Erwerb auch
vor Ablauf des Drei-Jahres-Zeitraums
z. B. dann möglich ist, wenn der Ge-
sellschafter an der Einreichung der
unrichtigen Gesellschafterliste mit-
gewirkt hat oder er trotz Kenntnis
keine Korrektur veranlasst.

(3) Der Gesellschafterliste ist ein Wider-
spruch zugeordnet. Dies kann auf-
grund einer einstweiligen Verfü-
gung oder aufgrund einer Bewilli-
gung desjenigen, gegen dessen Be-
rechtigung sich der Widerspruch
richtet, erreicht werden.

3. Haftungsrisiken
Für den GmbH-Geschäftsführer beste-
hen nach neuem Recht erweiterte per-
sönliche Haftungsrisiken. Er hat unver-
züglich nach Wirksamwerden jeder Ver-
änderung in den Personen der Gesell-
schafter oder des Umfangs ihrer Betei-
ligung eine unterschriebene Gesell-
schafterliste zum Handelsregister einzu-
reichen. Eine schuldhafte Verletzung
dieser Pflicht führte nach bisheriger
Rechtslage nur zu einer Haftung gegen-
über den Gesellschaftsgläubigern. Nun-
mehr wird die Haftung auf diejenigen
erweitert, deren Beteiligung sich geän-
dert hat, also etwa auf Erwerber und
Veräußerer bei Anteilsübertragungen.
Der Geschäftsführer muss also gegebe-
nenfalls auch den Schaden desjenigen
ersetzen, der aufgrund einer unrichti-
gen Gesellschafterliste seinen Anteil
durch gutgläubigen Erwerb verliert.

Handlungsempfehlungen
GmbH-Gesellschafter sollten die aktuell
im Handelsregister aufgenommene
Gesellschafterliste einer Überprüfung

Die GmbH-Gesellschafterliste nach MoMiG
unterziehen und zukünftig spätestens
alle drei Jahre einsehen, soweit sich Än-
derungen im Gesellschaftsbestand er-
geben haben können. Sollte sich bei
der Überprüfung der Gesellschafterliste
eine Unrichtigkeit herausstellen, so
kann der Gesellschafterliste ein Wider-
spruch mittels einstweiliger Verfügung
zugeordnet und/oder die Berichtigung
beantragt werden.
GmbH-Geschäftsführer sollten geän-
derte Gesellschafterlisten stets unver-
züglich nach Mitteilung und Nachweis
durch die Gesellschafter beim Handels-
register einreichen. Mitteilungen der
Gesellschafter hinsichtlich der Ände-
rung im Gesellschaftsbestand sollten
zumindest auf Plausibilität hin über-
prüft und mit den zum Nachweis des
Gesellschafterwechsels vorgelegten
Dokumenten abgeglichen werden.
Bei der Umsetzung Ihrer neuen Pflich-
ten durch das MoMiG stehen wir
Ihnen selbstverständlich gerne jeder-
zeit zur Seite. �
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